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ren, im Rahmen der dieser ratenfrei bewilligten Pro­
zeßkostenhilfe beigeordnet worden. Unter seiner 
Mitwirkung haben die Parteien des Scheidungsver­
fahrens für den anschließend eingetretenen Fall 
rechtskräftiger Scheidung eine Vereinbarung ge­
schlossen, mit dem der nacheheliche Unterhalt, 
Hausrat, Zugewinn (deklaratorisch) und die Rege­
lung der Rechtsverhältnisse in der Ehewohnung ge­
regelt worden sind. 

Der Antragsteller hat nach Abschluß des Verfah­
rens seine Kosten gegen die Staatskasse zur Festset­
zung angemeldet. Er hat hierbei für den Vergleich 
eine 15/ l O Gebühr angesetzt. Der Kostenbeamte des 
Amtsgerichts hat nach eingeholter Stellungnahme 
des Bezirksrevisors auf dessen Antrag die Vergleichs­
gebühr auf 10/ 10 gekürzt. Die hiergegen gerichtete 
Erinnerung hat das Amtsgericht - Familienrichterin 
- abgeholfen und die aus der Staatskasse dem Antrag­
steller zu zahlende Vergütung ancragsgemäß festge­
setzt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Lan­
deskasse mit dem Ziel, die Vergütung nur auf der 
Grundlage einer 10/ 10 Vergleichsgebühr gemäß der 
ursprünglichen Festsetzung des Kostenbeamten fest­
zusetzen. Die Beschwerde, der das Amtsgericht (mit 
Beschluß vom 13.1.1997) nicht abgeholfen hat, ist 
gemäß§ 123 Abs. 4 BRAGO zulässig. In der Sache 
hat sie keinen Erfolg. 

Nach§ 23 Abs. 1 BRAGO in der seit 1.7.1994 
geltenden Fassung (durch Kostenrechtänderungsge­
setz vom 24.6.1994, BGBL 1325) erhält der Rechts­
anwalt für die Mitwirkung bei Abschluß eines Ver­
gleichs eine 15/10 Gebühr. Ist jedoch über den Ge­
genstand des Vergleichs bereits ein gerichtliches Ver­
fahren anhängig, erhält der Rechtsanwalt nur eine 
volle Gebühr; ,,das gleiche gilt, wenn ein Verfahren 
über die Prozeßkostenhilfe anhängig ist" (§ 23 Abs. 
1 Satz 3 BRAGO). Nach Inkrafttreten der Neurege­
lung ist streitig geworden, ob die Verringerung der 
Gebühr auf 10/10 auch dann eintritt, wenn für den 
Vergleich, der im übrigen nicht Gegenstand eines 
gerichtlichen Verfahrens war, Prozeßkostenhilfe be­
antragt oder bewilligt wird oder sich die Prozeßko­
stenhilfe - wie hier - auch ohne besonderen Antrag 
gemäß§ 122 Abs. 3 BRAGO in einer Ehesache auf 
die in der genannten Bestimmung geregelten Gegen­
stände erstreckt. 

Entscheidend ist, worauf das OLG Karlsruhe (JB 
1996, 638) zutreffend hinweist, der in dem Wortlaut 
des Gesetzes wiedergegebene Wille des Gesetzgebers. 
Danach ist erhöhte Vergleichsgebühr eine Prämie für 
den Anwalt, dem es gelingt, den Konflikt der Parteien 
durch Vergleich zu lösen, bevor hierüber ein gericht­
liches Verfahren anhängig gemacht wird. (So die 
amtliche Begründung in der Bundestagsdrucksache 
12/6962 vom 4.2.1994, S. 103). 
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Ein solches gerichtliches Verfahren stellt die ledig­
lich gerichtliche Protokollierung (die die Gebühr des 
§ 32 Abs. 2 BRAGO auslöst) eines im übrigen nicht 
anhängigen Regelungsgegenstandes nach einhelliger 
Auffassung nicht dar (Gerold/ Schmitt/ von Eicken, 
BRAGO, 12. Aufl.,§ 23 Rdnr. 40a). Dabei kann die 
verantwortliche Mitwirkung des Gerichts bei einem 
gerichtlichen Vergleich über nicht anhängige Gegen­
stände, etwa im Fall der Teilklage über die nicht 
eingeklagte Spitze, durchaus bedeutend sein. Gleich­
wohl hindert dies nach insoweit ganz einhelliger Auf­
fassung die Entstehung der 15/10 Gebühr für den 
außergerichtlichen Vergleichsgegenstand nicht. 

Tatsächlich hat der Rechtsanwalt, dem es gelingt, 
die Streitfrage zwischen den Parteien vor Einleitung 
eines gerichtlichen Verfahrens oder eines Prozeßko­
stenhilfeprüfungsverfahrens für ein solches Verfahren 
gütlich zu erledigen, die vom Gesetz vorgesehene 
Prämie bereits verdient. Sie kann ihm nicht nur 
deshalb wieder genommen werden, nur weil die Par­
tei infolge Kostenarmut die Gebühr nicht zahlen 
kann und deshalb Prozeßkostenhilfe beantragt wer­
den muß. 

Mitgeteilt von RAin Barbara Becker-Rojczyk, Frankfurt/M. 
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